
4309 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
des Bundesrates 

B e r ich t 
des Ausschusses für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

über den Beschluß des Nationalrates vom 8. Juli 1992 betreffend ein 
Bundesgesetz über die Änderung von Vollzugszuständigkeiten des Bundes
ministers für öffentliche Wirtschaft und Verkehr, mit dem das Eisenbahn
gesetz , das Ei senbahnbeförderungsgesetz, das Kraftfahrl i ni engesetz , das 
Kraftfahrgesetz, das Gefahrgutgesetz - Straße, das Gelegenheitsverkehrs
gesetz, das Güterbeförderungsgesetz, das Luftfahrtgesetz, das Bundes
gesetz über den zwischenstaatlichen Luftverkehr, das Seeschiffahrtsgesetz 
und das Schiffahrtsgesetz geändert werden 

Die aktuelle Verkehrssituation ist durch starke Expansion in allen 
Verkehrsbereichen gekennzeichnet. Ernstzunehmende Prognosen weisen für 
die Zukunft eine weitere Steigerung aus. Die sich aus dieser Situation 
ergebende vielfältige Problematik stellt das Bundesministerium für öf
fentliche Wirtschaft und Verkehr vor neue Anforderungen, die im Interesse 
aller Beteiligten rasch und effizient zu lösen sind. Dazu müssen für die 
zukünft i ge Entwi ckl ung grundsätzl i che verkehrspol i tische Entschei dungen 
getroffen und darauf aufbauende Konzepte erstellt werden. Gegenwärtig ist 
das Bundesministerium für öffentl iche Wirtschaft und Verkehr durch eine 
Rei he von Rout i neaufgaben belastet, di e vor allem bei Verwa ltungsver
fahren in zweiter und dritter Instanz einen großen Personal aufwand er
fordern. Durch den gegenständlichen Beschluß des Nationalrates soll das 
Verkehrsressort an die neuen Aufgabenstellungen, vor allem in organisato
rischer und personeller Hinsicht angepaßt werden. Auch als Folge der in 
den Bereichen des Bundesministeriums für öffentliche Wirtschaft und Ver
kehr durchgeführten Gemeinkostenanalyse erscheint für alle Verkehrs
bereiche eine Abgabe von Zuständigkeiten an die Landesverwaltungen bzw. 
an die Verwaltungssenate sowie die Streichung von als überholt anzuse
henden behördlichen Verfahren angezeigt. 

Der Ausschuß für öffentliche Wirtschaft und Verkehr hat die gegen
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 14. Juli 1992 in Verhandlung ge
nommen und einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen 
Einspruch zu erheben. 

Als Ergebn i s sei ner Beratung stellt der Ausschuß für öffent 1 i che 
Wirtschaft und Verkehr somit den Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 8. Juli 1992 betreffend ein 
Bundesgesetz über die Änderung von Vollzugszuständigkeiten des Bundes
ministers für öffentliche Wirtschaft und Verkehr, mit dem das Eisenbahn
gesetz, das Eisenbahnbeförderungsgesetz, das Kraftfahrliniengesetz, das 
Kraftfahrgesetz, das Gefahrgutgesetz - Straße, das Gelegenheitsverkehrs
gesetz, das Güterbeförderungsgesetzt das Luftfahrtgesetz, das Bundes
gesetz über den zwischenstaatlichen Luftverkehr, das Seeschiffahrtsgesetz 
und das Schiffahrtsgesetz geändert werden, wird kein Einspruch erhoben. 

Wien, 1992 07 14 
Siegfried Her r man n Johanna S chi c k e r 

Berichterstatter Vorsitzende 
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